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Text 

§ 86. Wird ein Anbringen von mehreren Personen gemeinsam eingebracht, die nicht alle im Inland 
wohnen, so gilt im Zweifel die im Inland wohnende Person, die an erster Stelle genannt ist, als 
gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter. 

Zuletzt aktualisiert am 

21.06.2023 

Gesetzesnummer 

10002181 

Dokumentnummer 

NOR12028735 

alte Dokumentnummer 

N2197026821S 


